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Zusammensetzung TN-Schaft

MATTHIAS DEHMEL! VORSTELLUNG�
Relevanz des Themas: 
Das erst jetzt – kurz vor Einführung des Eingliederungshilferechts im SGB IX - eine gewisse Beunruhigung bei den Beteiligten auftritt, wundert mich doch sehr. Auch die Themen, die jetzt plötzlich diskutiert werden, sind im Prinzip seit 15 Jahren bekannt oder konnten zumindest erahnt werden. Vorbereitet hat sich auf das BTHG jedenfalls keiner so richtig. Die Stärkung der Selbstbestimmung spiegelt sich ja schon seit 2018 im SGB IX wider. Das Verfahren für die Beantragung und Bewilligung von Teilhabeleistungen wurde für alle RehaTräger (der Träger der Eingliederungshilfe ist ein Reha-Träger) vereinheitlicht und zur Stärkung der Selbstbestimmung wurde den Leistungsberechtigten viele Mitwirkungsrechte, die gleichzeitig auch Mitwirkungspflichten sind, übertragen. Im Arbeitsalltag der Betreuer ist davon bisher wenig angekommen. Erst jetzt, mit dem Übergang des Rechts der Eingliederungshilfe in das SGB IX zum Januar 2020 kommt Panik auf. Bezogen auf die Umsetzung der g
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ABLAUF DER VERANSTALTUNG (TAG 1) (S \msetangsbegiitung
\8 Bundesteilhabegesetz

Tag 1, 24. Februar 2020

Uberblick Giber Hintergrund, Inhalte und Umsetzungsstand des BTHG sowie (iber Aktivitaten des
Projekts Umsetzungsbegleitung BTHG

Rolle der rechtlichen Betreuerin nach dem BTHG
Beratungsangebote und Beratungspflichten

Antragserfordernis

Trennung der Leistungen Teil 1

Grundsicherung; Regelbedarf und Barmittel; Kosten der Unterkunft; Mehrbedarfe; Vorlaufige
Regelungen bei einigen Tragern der Eingliederungshilfe
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anja Mlosch, DV 

Änderung zum Programm in den Mappen: Part 1 geht etwas länger, Part von Frau Mlosch beginnt dann etwas später. Kaffeepause gibt es aber spätestens 16 Uhr 

Katharina Münnich, Behörde für Arbeit Soziales Familie und Integration Hamburg 


ABLAUF DER VERANSTALTUNG (TAG 2)

™ Umsetzungsbegleitung
Bundesteilhabegesetz

Tag 2, 25. Februar 2020

Neuregelungen zu Einkommen und Vermaogen

Trennung der Leistungen Teil 2: Eingliederungshilfe

Bedarfsermittlung im Gesamt- und Teilhabeplanverfahren

Vertragsrecht

WBVG-Vertrage: Verbraucherschutzaspekte fir rechtliche Betreuerinnen und Betreuer
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Tristan Fischer, Projekt

Rainer Sobota, selbstständiger Berufsbetreuer
Insbesondere die Frage: Wie werden Bedarfe der Teilhabe erfasst und welche Unterstützung soll oder muss der Betreuer dabei leisten

Regina Kalthegener, BMFSFJ

Austausch vor und während der Vorträge gewährleistet
Offline-Kompass
Orga: Dokumente nicht vorab: bewusst – hinterher Doku auf Website
Hotel – AP Wir und Rezeption
Check-In in Kaffeepause
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HINTERGRUND DES BUNDESTEILHABEGESETZES [ C .
\8 Umsetzungsbegleitung

Bundesteilhabegesetz

* BTHG entwickelt das deutsche Recht in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der UN-BRK weiter

e 2015: Abschlieltende Bemerkungen Uber den ersten Staatenbericht Deutschlands durch den UN-
Ausschuss fur die Rechte von Menschen mit Behinderungen

e Zieledes BTHG:

gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe und selbstbestimmte Lebensfihrung von
Menschen mit Behinderungen

keine neue Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe entstehen zu lassen und die bestehende
Ausgabendynamik durch Verbesserungen in der Steuerungsfahigkeit der Eingliederungshilfe zu
bremsen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Mit dem BTHG wird das deutsche Recht in Bezug auf die UN-BRK weiterentwickelt.

UN-BRK am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft getreten; gab wichtige Impulse für die Überlegungen zum BTHG. Zum zentralen Prinzip der UN-BRK zählt neben dem Schutz vor Diskriminierung insbesondere die "volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft" (Artikel 3 UN-BRK). 

BTHG = eines der großen sozialpolitischen Vorhaben der Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode. Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern und so einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu setzen. Gleichzeitig werden mit dem BTHG Vorgaben des Koalitionsvertrages für die 18. Legislaturperiode umgesetzt, die u.a. vorsehen, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern sowie die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird mit diesem Gesetz das Schwerbehindertenrecht weiterentwickelt. 



ANDERUNGEN DURCH DAS BUNDESTEILHABEGESETZ

.. . \ () Umsetzungsbegleitung
Uberblick O

Bundesteilhabegesetz

e BTHG: Artikelgesetz - Art. 1: SGB IX

e SGBIX, Teil 1 - Allgemeine Vorschriften:
Starkung und verbindlichere Ausgestaltung, ohne
dabei das gegliederte System in Frage zu stellen

e SGBIX, Teil 2 - Eingliederungshilferecht:
Neuregelung der aus dem SGB XII herausgelosten
und reformierten Eingliederungshilfe

e SGBIX, Teil 3 -Schwerbehindertenrecht:

Weiterentwicklung des Schwerbehindertenrechts

8 Die wesentlichen Anderungen durch das BTHG fiir Betreuerinnen und Betreuer 24.-25. Feb. 2020


Vorführender
Präsentationsnotizen
Artikelgesetz - gleichzeitig mehrere Gesetze verändert. Meist werden damit Änderungsgesetze bezeichnet, die eine bestimmte Thematik in einer ganzen Reihe von Rechtsgebieten ändern.

SGB IX Teil I – ist das für alle Rehabilitationsträger geltende Rehabilitations-und Teilhaberecht zusammengefasst. 

Teil II seit 2020 die aus dem SGB XII herausgelöste und reformierte Eingliederungshilfe unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. Bis Ende 2019 galten übergangsweise allerdings noch die Regelungen des SGB XII. 


ANDERUNGEN DURCH DAS BUNDESTEILHABEGESETZ (1/2)

SGBIX, Teil 1 \8 Umsetzungsbegleitung

Bundesteilhabegesetz

e SGBIX, Teil 1:
Neudefinition des Behinderungsbegriffs mit Orientierung an der ICF

sLeistungen wie aus einer Hand“ - Teilhabeplanverfahren sowie Kooperation und Koordination
der Rehabilitationstrager; Pravention und friihzeitige Erkennung von Rehabilitationsbedarfen

Erganzende unabhangige Teilhabeberatung

Starkung der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, der Sozialen Teilhabe und der Teilhabe an
Bildung
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ANDERUNGEN DURCH DAS BUNDESTEILHABEGESETZ (2/2) (S N\ msctmmgsbegeitung
SGB IX, Teil 2 \3 Bundesteilhabegesetz

e SGBIX, Teil 2:

von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung - Trennung von Fachleistungen und
existenzsichernden Leistungen

Weiterentwicklung des Vertragsrechts
Veranderung der Gesamtplanung
Neuregelung des Einkommens- und Vermogenseinsatzes

Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises
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INKRAFTTRETEN DES BUNDESTEILHABEGESETZES (1/2) (§ g

Bundesteilhabegesetz

e DasBTHG tritt in vier Stufen in Kraft, beginnend mit dem 30.12.2016 bis zum 01.01.2023
e 1.Reformstufe (01.01.2017/01.04.2017):

Anderungen im Schwerbehindertenrecht

1. Schritt bei Verbesserungen in der Einkommens-

und Vermogensberucksichtigung
e 2.Reformstufe (01.01.2018):

Einfihrung SGB IX, Teil 1 und 3

vorgezogene Verbesserungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und im
Gesamtplanverfahren in der Eingliederungshilfe (im SGB XII)
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INKRAFTTRETEN DES BUNDESTEILHABEGESETZES (2/2) (§ g

Bundesteilhabegesetz

e 3. Reformstufe (01.01.2020):
EinfUhrung SGB IX, Teil 2

Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe
von den existenzsichernden Leistungen

2. Schritt bei Verbesserungen in der Einkommens-
und Vermogensberucksichtigung

o 4, Reformstufe (01.01.2023):

Neubestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises in der Eingliederungshilfe
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UMSETZUNGSUNTERSTUTZUNG (N cenumochete
\3 msetzungs egleitung
Bundesteilhabegesetz

e Wirkungsuntersuchung (Art. 25 Abs. 2 BTHG)
 modellhafte Erprobung (Art. 25 Abs. 3 BTHG)
e Finanzuntersuchung (Art. 25 Abs. 4 BTHG)

e Untersuchung der Wirkung der Neuregelung des
leistungsberechtigten Personenkreises
(Art. 25 Abs. 5 und Art. 25a § 99 BTHG)

e Evidenzbeobachtung der Lander (§ 94 Abs. 5 BTHG; ab 2020)

e Umsetzungsbegleitung (Art. 25 Abs. 2 BTHG)
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PROJEKT UMSETZUNGSBEGLEITUNG BUNDESTEILHABEGESETZ

UBERBLICK

Umsetzu ngsbegleitung
Bundesteilhabegesetz

Projektlaufzeit:

Mai 2017 bis
Dezember 2022

Projektgeber  ceforeraue Projekttrager
j undesministerium .
% ?ﬂrArbeit un(ti Soziales DeutSCher Veren"]

U fur offentliche und
private Fiirsorge e.V.

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

28 eigene und mehr als 30 externe Veranstaltungen (2018/2019)
8 Vertiefungsveranstaltungen (2020)

12 Regionalkonferenzen (2020-2022)

aktuell 7 Mitarbeiter/innen

Websitezugriffe: LI
<.230 Fragen und Beitrage
<.30.000 im BTHG-K f der Websit
Besucher/Monat Im -AOMpPass au. er vwwepsite
www.umsetzungsbegleitung-bthg.de
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PROJEKT UMSETZUNGSBEGLEITUNG BUNDESTEILHABEGESETZ

Umsetzungsbegleitung
ZIELSTELLUNG N

Bundesteilhabegesetz

e Begleitung der Trager der Eingliederungshilfe bei der Umsetzung der neu eingefiihrten Regelungen
Zielgruppen daruber hinaus:

—> Leistungserbringer
—> fachspezifische Organisationen von und fur Menschen mit Behinderungen

—> seit 2020: Betreuungsbehorden, Betreuungsvereine und Berufs- sowie ehrenamtliche
Betreuer/innen

e Transportvon Intention, Hintergrund und Regelungsinhalten des BTHG in die Fachoffentlichkeit
e Information und Erfahrungsaustausch uber die grundlegenden Veranderungen und rechtlichen
Anderungen

* Projekt bezieht sich v. a. auf Anderungen in Teil 2 SGB IX
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PROJEKT UMSETZUNGSBEGLEITUNG BUNDESTEILHABEGESETZ:

Umsetzungsbegleitung
MARNAHMEN o

Bundesteilhabegesetz

e Vertiefungsveranstaltungen 2018 - 2022, u.a.:
Die wesentlichen Anderungen durch das BTHG fiir Betreuerinnen und Betreuer, 05.-06.05.2020 in

Augsburg
Neue Leistungsstruktur in der Eingliederungshilfe, 18.-20.05.2020 in Paderborn
Soziale Teilhabe, 03.-05.06.2020 in Hannover

* Regionalkonferenzen 2018 - 2022

e Informations- und Dialogportal auf www.umsetzungsbegleitung-bthg.de

e Webinare

 Erklarfilme zu den Auswirkungen der rechtlichen Anderungen des BTHG, insbes. flir Betreuerinnen
und Betreuer

« fachliche Begleitung durch einen Projektbeirat

e Einbindung der Expertise von Menschen mit Behinderungen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorzeigen Webinare und FD
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Die wesentlichen Anderungen durch das BTHG fiir Betreuerinnen und Betreuer 24. - 25. Feb. 2020



UMSETZUNGSSTAND (N .
\ O msetzungsbegleitung
DIE THEMEN \O  Bundesteilhabegesetz

e Zahlreiche Bestimmungen des BTHG werden durch Landesgesetze konkretisiert. Hierbei gibt es
notwendige Umsetzungsmalinahmen und gesetzgeberische Gestaltungsspielraume.
Erarbeitung von Ausfliihrungsgesetzen

Bestimmung der Trager der Eingliederungshilfe (§ 94 Abs. 1 SGB IX)

Abweichung nach oben von dem vorgesehenen Prozentsatz der BezugsgrofRe im Kontext des
Budgets flir Arbeit (§ 61 Abs. 2 SGB IX)

Instrument zur Bedarfsermittlung (§ 118 Abs. 2 SGB IX)

Bestimmung der maRgeblichen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen (§ 131
Abs. 2 SGB IX)

Abschluss von Rahmenvertragen auf Landesebene durch Trager der Eingliederungshilfe und
Vereinigungen der Leistungserbringer (§ 131 Abs. 1 SGB IX)
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U MSETZU N GSSTAN D [ :Umsetzu ngsbegleitung
AUSFUHRUNGSGESETZE ZUM BTHG/SGB IX Bundesteilhabegesetz

In allen Bundesldandern wurden Ausfiihrungsgesetze zum BTHG/SGB IX verabschiedet
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UMSETZUNGSSTAND: TRAGER DER EINGLIEDERUNGSHILFE (1/2)

Umsetzungsbegleitung
Bundesteilhabegesetz

 Baden-Wiirttemberg: Stadt- und Landkreise

 Bayern: Bezirke

e Berlin: Land Berlin (Teilhabefachdienste der Amter fiir Soziales der Bezirke)

 Brandenburg: Landkreise und kreisfreie Stadte sowie das Land Brandenburg (flr
ubergeordnete Steuerungsaufgaben)

e Bremen: Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven sowie das Land Bremen (fur
ubergeordnete Steuerungsaufgaben)

« Hamburg: Freie und Hansestadt Hamburg

e Hessen: kreisfreie Stadte und Landkreise, Landeswohlfahrtsverband Hessen
(,Lebensabschnittsmodell®)

 Mecklenburg-Vorpommern: Landkreise und kreisfreie Stadte

* Niedersachsen: Landkreise, kreisfreie Stadte und Region Hannover sowie Land
(,Lebensabschnittsmodell®)

* Nordrhein-Westfalen: Kreise und kreisfreie Stadte als ortliche Trager (Kinder und Jugendliche in

der Herkunftsfamilie bis zum Abschluss einer ersten allgemeinen
Schulausbildung) sowie Landschaftsverbande als Giberortliche Trager
(,,Lebensabschnittsmodell®)
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UMSETZUNGSSTAND: TRAGER DER EINGLIEDERUNGSHILFE (2/2)

22

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiiringen:

Umsetzungsbegleitung
Bundesteilhabegesetz

Land sowie Landkreise und kreisfreie Stadten(,,Lebensabschnittsmodell®);
Das Land bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch fiir
Minderjahrige zustandig

Land Saarland (Landesamt fiir Soziales)

kreisfreie Stadte, Landkreise und der Kommunale Sozialverband Sachsen
(KSV) mit verteilten Zustandigkeiten

Land Sachsen-Anhalt; Kreise und kreisfreie Stadte im Einzelfall

Landkreise und kreisfreie Stadte und das Land (fiir Ubergeordnete
Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben)

Landkreise und kreisfreie Stadte und das Land (fiir GUbergeordnete
Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben)
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UMSETZUNGSSTAND: BUDGET FUR ARBEIT - HOHE DES

\ Umsetzungsbegleitung
LOHNKOSTENZUSCHUSSES D

Bundesteilhabegesetz

Gesetzliche Regelung, § 61 Abs. 2, Satz 2 SGB IX:

Der Lohnkostenzuschuss betragt bis zu 75 Prozent des vom Arbeitgeber regelmaldig gezahlten Arbeitsentgelts
(Arbeitnehmerbruttolohn), hochstens jedoch 40 Prozent der monatlichen BezugsgroRe nach § 18 Abs. 1 SGB |V
(1.274 Euro fur das Jahr 2020) (Abweichung nach oben durch Landesrecht moglich)

e |In Baden-Wurttemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Sachsen, Sachsen Anhalt und Thiuringen bleibt es (derzeit) bei der bundesgesetzlichen Regelung.

Abweichungen nach oben:

Bayern: bis 48 Prozent der monatlichen BezugsgroRe nach § 18 Abs. 1 SGB IV
Bremen: bis 60 Prozent der monatlichen BezugsgroRe nach § 18 Abs. 1 SGB IV
Rheinland-Pfalz: bis 60 Prozent der monatlichen BezugsgroRRe nach § 18 Abs. 1 SGB IV

—> Orientierung an den durchschnittlichen Kosten eines Platzes in einer Werkstatt fur behinderte Menschen.
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UMSETZUNGSSTAND: BEDARFSERMITTLUNGSINSTRUMENTE (1/2)

Umsetzungsbegleitung
Bundesteilhabegesetz

 Baden-Wiirttemberg: BEI_BW, Erprobung beendet und Abschlussbericht veroffentlicht.

e Bayern: Instrument BIBay in der Pilotphase.

e Berlin: Teilhabeinstrument Berlin (TIB), per Rechtsverordnung durch das Land im Juli 2019.

 Brandenburg: ITP Brandenburg landesweit eingefiuihrt, Rechtsverordnung geplant.

e Bremen: Anwendung des B.E.Ni in einer modifizierten Version, Kooperation mit
Niedersachsen zur Einflihrung eines B.E.Ni Bremen.

« Hamburg: Uberarbeitung des Hamburger Gesamtplans.

* Hessen: Personenzentrierter integrierten Teilhabeplan (PiT).

 Mecklenburg- Integrierter Teilhabeplan Mecklenburg-Vorpommern (ITP M-V).

Vorpommern:
 Niedersachsen: BedarfsErmittlung Niedersachsen (B.E.Ni), Arbeitsversion 2.0 seit 20.07.2018 sowie

Handbuch. B.E.Ni ist fur Leistungen in der sachlichen Zustandigkeit des
uberortlichen Tragers der Sozialhilfe in Neufallen verbindlich anzuwenden. Den
ortlichen Tragern der Sozialhilfe wird die Nutzung empfohlen.
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UMSETZUNGSSTAND: BEDARFSERMITTLUNGSINSTRUMENTE (2/2)

25

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:
Sachsen:
Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiiringen:

Umsetzungsbegleitung
Bundesteilhabegesetz

BEI_NRW - Bedarfe ermitteln, Teilhabe gestalten, einheitlich fir LVR und LWL.
Aktuell wird der BEI_NRW nach und nach in den verschiedenen Regionen des LVR
und LWL eingefuhrt, das Personal geschult und die EDV-Version realisiert.

Die Entwicklung des neuen Instruments ,Individuelle Gesamtplanung Rheinland-
Pfalz® ist abgeschlossen. Das Instrument befindet sich aktuell in der
Implementierungsphase und wurde noch nicht veroffentlicht.

Teilhabeplan Saarland (THP-SL) in Erarbeitung.
Der ITP Sachsen wurde am 9. April 2019 veroffentlicht.
Eingliederungshilfe Land Sachsen-Anhalt (ELSA).

Erarbeitung eines landesweit einheitlichen Instruments (Gesamt- und Teilhabeplan
Schleswig-Holstein).

EinflUhrung des ITP per Rechtsverordnung zum 01.01.2018 fiir alle Landkreise und
kreisfreien Stadte, zuvor wurde der ITP bereits ab 2011 in mehreren
Modellregionen in Thuringen erprobt.
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UMSETZUNGSSTAND: BESTIMMUNG DER MARGEBLICHEN

\ Umsetzungsbegleitung
INTERESSENVERTRETUNGEN, § 131 ABS. 2 SGB IX (1/3) S

Bundesteilhabegesetz

 Baden-Wiirttemberg: Landesbehindertenbeauftragte sowie die weiteren, vom Landesbehindertenbeirat
benannten Interessenvertretungen.

* Bayern: LAG SELBSTHILFE Bayern elV.

e Berlin: Landesbeauftragte fir Menschen mit Behinderungen sowie eine weitere vom
Landesbeirat flir Menschen mit Behinderungen benannte Person.

 Brandenburg: Landesbehindertenbeirat Brandenburg benennt bis zu drei
Vertreterinnen und Vertreter.

* Bremen: Gemeinsam mit dem federfuhrenden Senatsressort hat sich der
Landesteilhabebeirat darauf geeinigt, dass der Beirat mit sechs Personen
in der Vertragskommission und mit jeweils zwei in den
Unterkommissionen vertreten sein wird.

e Hamburg: Landesarbeitsgemeinschaft fir behinderte Menschen elV. (LAG).
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UMSETZUNGSSTAND: BESTIMMUNG DER MARGEBLICHEN

Umsetzungsbegleitung

INTERESSENVERTRETUNGEN, § 131 ABS. 2 SGB IX (2/3) \S Eundesteilhabegesets

Hessen:

 Mecklenburg-
Vorpommern:

e Niedersachsen:

e Nordrhein-Westfalen:

27

Der Inklusionsbeirat bei der oder dem Beauftragten der Hessischen
Landesregierung fir Menschen mit Behinderungen fir die Dauer seiner
Amtszeit bestimmt drei Vertreter/innen der Verbande der Menschen mit
Behinderungen sowie deren Stellvertretungen.

Rat fur Integrationsforderung von Menschen mit Behinderungen und
chronischen Erkrankungen.

Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen ist der
Landesbeirat flir Menschen mit Behinderungen, der insoweit nur durch
das vorsitzende Mitglied und die Mitglieder nach § 12 Abs. 2 Satz2 Nr. 1
des Niedersachsischen Behindertengleichstellungsgesetzes handelt.

Landesverbande der Menschen mit korperlichen, seelischen, geistigen
oder Sinnesbeeintrachtigungen sowie die Sozialverbande; die oder der
Landesbehindertenbeauftragte unterstutzt die Koordinierung der
Beteiligung mit einer Koordinierungsstelle.
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Rheinland-Pfalz:

Saarland:
Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiiringen:

\ () Umsetzungsbegleitung
\\j Bundesteilhabegesetz

Die von den Landesverbanden der unabhangigen Selbstvertretung und
der Selbsthilfe im Benehmen mit dem Landesbeirat zur Teilhabe
behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz bestimmten und entsandten
Vertreter/innen sowie deren Stellvertretungen.

Landesbeirat fiir die Belange von Menschen mit Behinderungen.
Landesbeirat fiir die Belange der Menschen mit Behinderungen.

Landesbehindertenbeirat vertreten durch den Beauftragten der
Landesregierung fur die Belange der Menschen mit Behinderungen.

Der Landesbeauftragte flir Menschen mit Behinderungen.

LIGA der politischen Interessen- und Selbstvertretung von
Menschen mit Behinderungen in Thiringen e.V.
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Landesrahmenvertrage nach § 131 Abs. 1 SGB IX

Baden-
Wiirttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:
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Bundesteilhabegesetz

Es wurde eine Ubergangsvereinbarung geschlossen. Die Uberleitung findet zum 1. Januar 2020
statt. Die Ubergangsphase ist befristet bis ldngstens 31. Dezember 2021.

Es wurde eine Ubergangsvereinbarung fiir die Zeit vom 1. Januar 2020 bis langstens 31.
Dezember 2022 geschlossen.

Am 5. Juni 2019 wurde der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX zwischen dem Land Berlin
(vertreten durch die fiir Soziales zustandige Senatsverwaltung) und der Vereinigung der
Leistungserbringer geschlossen. In § 39 des Berliner Rahmenvertrages

werden Ubergangsregelungen getroffen (bis ldngstens 31. Dezember 2021).

Zwischen den Tragern der Eingliederungshilfe und den Vereinigungen der Leistungserbringer
wurde ein Rahmenvertrag gemalt § 131 SGB IX geschlossen. Die aufgefuhrten Leistungstypen
gelten weiter, bis diese durch neue Regelungen ersetzt werden.

Der Landesrahmenvertrag wurde im August 2019 zwischen der Freien Hansestadt Bremen
(Land) als Uberortlicher Trager der Eingliederungshilfe unter Beteiligung der Stadtgemeinden
Bremen und Bremerhaven als ortliche Trager der Eingliederungshilfe und den Vereinigungen
der Leistungserbringer geschlossen.
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. \ Umsetzungsbegleitung
Landesrahmenvertrage nach § 131 Abs. 1 SGB IX O

Bundesteilhabegesetz

Hamburg: Am 19. Dezember 2018 wurde der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX zwischen der
Freien und Hansestadt Hamburg (vertreten durch die Behorde fiir Arbeit, Soziales, Familie und
Integration als Tragerin der Eingliederungshilfe) und den Vereinigungen der
Leistungserbringer auf Landesebene in Vertretung ihrer jeweiligen Mitglieder geschlossen.

Hessen: Es wurde ein Ubergangsrahmenvertrag bis Ende 2021 vereinbart.

Mecklenburg- Der Landesrahmenvertrag ist am 1. Januar 2020 per Landesverordnung in Kraft getreten.
Vorpommern:

Niedersachsen Eswurde eine Ubergangsvereinbarung zur Umsetzung des BTHG in Niedersachsen fiir die Zeit
bis zum 31. Dezember 2021 geschlossen.

Nordrhein- Am 23. Juli 2019 wurde ein Landesrahmenvertrag zum SGB IX zwischen den

Westfalen: Landschaftsverbanden Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) und den kommunalen
Spitzenverbanden (Stadtetag NRW, Landkreistag NRW, Stadte- und Gemeindebund NRW) und
den Wohlfahrtsverbanden sowie den offentlichen und privat-gewerblichen Leistungsanbietern

geschlossen.
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Rheinland-
Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-
Anhalt:
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\ () Umsetzungsbegleitung
\\j Bundesteilhabegesetz

Der Landesrahmenvertrag wurde Ende 2018 zwischen dem Landesamt flir Soziales, Jugend
und Versorgung und den Vereinigungen der Leistungserbringer geschlossen. Dieser gilt fur die
volljahrigen Menschen mit Behinderungen. Der Landesrahmenvertrag fur die minderjahrigen
Menschen mit Behinderungen ist noch in Arbeit und wird von den 36 Kommunen mit den
Leistungserbringern abgeschlossen.

Am 10. Dezember 2019 wurde zwischen dem Sozialministerium und der LIGA der Freien
Wohlfahrtspflege Saar eine Ubergangsvereinbarung geschlossen, die ldngstens bis zum
31.12.2021 gilt. Parallel dazu wird ein Landesrahmenvertrag verhandelt.

Am 5. August 2019 wurde der Rahmenvertrag fiir die Leistungen der Eingliederungshilfe flr
Kinder, Jugendliche und erwachsenen Menschen mit Behinderungen in Sachsen durch die
Trager der Eingliederungshilfe und Leistungserbringer unterzeichnet.

Der Rahmenvertrag des Landes Sachsen-Anhalt zur Erbringung von Leistungen der
Eingliederungshilfe fir Menschen mit Behinderungen nach § 131 Abs. 1 SGB IX wurde am 14,
August 2019 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und den Vereinigungen der
Leistungserbringer geschlossen.
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Bundesteilhabegesetz

Schleswig- Der Landesrahmenvertrag wurde am 12. August 2019 zwischen den Kreisen und kreisfreien
Holstein: Stadte des Landes Schleswig-Holstein, dem Land und Vereinigungen der Leistungserbringer
geschlossen.

Thiiringen: Am 31. Mai 2019 ist in Thuringen der Landesrahmenvertrag zur Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes zwischen den Tragern der Eingliederungshilfe und den Verbanden
der Leistungserbringer geschlossen worden.
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Umsetzungsbegleitung @B Leichte Sprache - Newsletter - Kontakt Suchbegrift
Bundesteilhabegesetz

PROJEKT GESETZ BTHG-KOMPASS BETEILIGEN VERANCS

Das Gesetz %
Das Gesetz
Das BTHG soll mit seinen umfangreichen Rechtsdnderungen

dazu beitragen, Menschen mit Behinderungen eine moglichst Anderungen im Einzelnen

volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen fiir eine
selbstbestimmte Lebensfiihrung zu ermoglichen.

Reformstufen

Hintergrund

Umsetzungsstand in den Landern
Modellhafte Erprobung

Weitere Umsetzungsinitiativen

Notwendige Umsetzungsmalnahmen und gesetzgeberische Gestaltungsspielrdume auf
Landesebene sind vor allem:

Notwendige Umsetzungsmalnahmen:

e Bestimmung der zukiinftigen Triger der Eingliederungshilfe (§ 94 Abs. 1 SGB IX)

® Hinwirkung auf flachendeckende, bedarfsdeckende, am Sozialraum orientierte und

I e e e e e i e s ey e e e g e

33 Die wesentlichen Anderungen durch das BTHG fiir Betreuerinnen und Betreuer 24.-25. Feb. 2020


https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/
https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/

UMSETZUNGSSTAND (N .
\ v msetzungsbegleitung
AKTUELLES Bundesteilhabegesetz

e BMAS-Bericht zum Stand der Mallnahmen der Umsetzungsunterstiitzung
nach Art. 25 BTHG

e Musterformulare der BAR fur den Reha-Prozess

e Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes nach § 71 Abs. 5 Satz 1 SGB Xl in

Kraft getreten
e Studie zur Implementierung von Instrumenten der Bedarfsermittlung nach

§ 13 SGB IX veroffentlicht
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DAS BTHG UND DIE ROLLE DES
RECHTLICHEN BETREUERS

Anja Mlosch

Deutscher Verein fur offentliche und private Flirsorge e.V.
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KAFFEEPAUSE

Bis 16:30 Uhr
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TRENNUNG DER LEISTUNGEN TEIL 1:
GRUNDSICHERUNG

Katharina Muinnich

BASFI Hamburg
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ABENDESSEN
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BEGRURUNG UND EINFUHRUNG IN DEN TAG

Matthias Dehmel
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BERUQKSICHTIGUNG VON EINKOMMEN UND
VERMOGEN NACH §§ 135FF. SGB IX

Tristan Fischer

Projekt Umsetzungsbegleitung BTHG
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BEDARFSERMITTLUNG IM GESAMT- UND
TEILHABEPLANVERFAHREN

Rainer Sobota

Selbststandiger Berufsbetreuer
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KAFFEEPAUSE

Bis11.15 Uhr
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WBVG-VERTRAGE: VERBRAUCHERSCHUTZASPEKTE
FUR RECHTLICHE BETREUERINNEN UND BETREUER

Regina Kalthegener

BMFSFJ
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